


URSCHRIFT DER BEGRUNDUNG

zum Bebauungsplan ,,Auf der Heide*, 2. Anderung, im vereinfachten Verfahren
gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) der Gemeinde Sassenburg, Ortschaft GruRen-
dorf, Landkreis Gifhorn

Im rechtswirksamen Bebauungsplan ,Auf der Heide“, der seit dem 31.08.1983
rechtswirksam ist, ist eine textliche Festsetzung mit folgendem Inhalt enthalten:

,Pflanzstreifen: Der vorhandene Baumbestand ist vollstindig zu erhal-
ten. Einzubringen sind heimische Gehodlze, z.B. Kiefern, Birken, Eichen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.*“

Bei Uberpriifung vor Ort durch den Brandschutzpriifer des Landkreises Gifhorn und
die Forstfachbehérde wurde festgestellt, dal? eine erhéhte Waldbrandgefahr fur das
Wochenendhausgebiet besteht, da ausgerechnet innerhalb des Streifens, der als
Brandschutzstreifen zum Schutz gegen lberschlagendes Feuer aus der benachbar-
ten Waldflache bzw. von den Wochenendhausgrundstiicken in den Wald hinein, Na-
delgehdlze enthalten sind, die die Waldbrandgefahr erheblich erhéhen.

Bei Anzeige des Bebauungsplanes ,Auf der Heide 11, der auch teilweise eine Ande-
rung des Bebauungsplanes ,Auf der Heide“ beziiglich eines Larmschutzwalles an
der Landesstralle zum Inhalt hatte, wurde auf diesen erheblichen Mangel von seiten
des Landkreises Gifhorn als Rechtsaufsichtsbehdérde fiir die Gemeinde Sassenburg
hingewiesen. Der Landkreis Gifhorn hat letztendlich mit Verfiigung vom 03.05.1996
die Gemeinde Sassenburg aufgefordert, durch entsprechende planerische Schritte
diese unzuldssige Festsetzung beziglich der vorhandenen Nadelgehélze (hier: Kie-
fern) zu &ndern, damit die Waldbrandgefahr herabgesetzt wird.

Der Landkreis Gifhorn hat eine Empfehlung beziiglich des Inhaltes der Anderung
dieser textlichen Festsetzungen gegeben, und zwar soll diese wie folgt lauten:

,Die vorhandenen Nadelgehélze sind zu entfernen und durch standortgerech-
te Laubbaume und Straucher zu ersetzen; die Gehdlze sind zu unterhalten
und im Falle ihres Abganges durch neue zu ersetzen; ausgenommen von der
Beseitigungspflicht sind einzeln stehende Nadelgehdlze mit einem Stamm-
durchmesser von mindestens 30 cm (gemessen 1,00 m Gber der Erdoberfla-
che).”

Da die Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit verpflichtet ist, die Belange, die
die Forstwirtschaft betreffen, auch in ihre Planiberlegungen einzustellen und durch
entsprechende Festsetzungen zu wiirdigen und sie dartiber hinaus auch im Bereich
der Gefahrenabwehr zusténdig ist, hat die Gemeinde Sassenburg das Planande-
rungsverfahren fir diesen Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13
Abs. 1 BauGB in die Wege geleitet, um diesen Mi3stand zu beseitigen.

Begriindet wird die Anderung des Bebauungsplanes damit, da die Gemeinde hin-
sichtlich des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen ihrer planungshoheitlichen



Tatigkeit die Belange der Forstwirtschaft und die Belange der Sicherheit der in dem
Wochenendhausgebiet anwesenden Bevolkerung sicherstellen mull. Dabei ist ins-
besondere darauf hinzuweisen, daR zum einen die Gefahr des Ubergreifens von
Waldbranden aus der bestehenden umliegenden bewaldeten Flache auf das Wo-
chenendhausgebiet eintreten kénnte und zum anderen bei Brandféllen innerhalb des
Wochenendhausgebietes ein Ubergreifen der Flammen aus dem Wochenendhaus-
gebiet in den angrenzenden Wald verhindert werden mufl. Die Gemeinde kommt
daher ihrer Verpflichtung nach, diesen Bebauungsplan zu andern, da sie nach den
Vorgaben des Baugesetzbuches Bauleitplane aufzustellen hat, sobald und soweit
dies fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich st
(Planungserfordernis - § 1 Abs. 3 BauGB). Da durch diese beabsichtigte Planande-
rung nicht die Grundziige der Planung bertihrt werden, kann diese Anderung im ver-
einfachten Verfahren gem. § 13 Abs. 1 BauGB durchgefuihrt werden.

Hinweise aus der Sicht der Fachplanung und von Dritten (Private)

-1. E. u. S. Lohmann, Auf der Heide 1
Detlev und Angela Falkenhayn, Auf der Heide 2
Rudolf und Hedwig Franz, Auf der Heide 3
Valerie Falkenhayn, Auf der Heide 4,
Oliver und Elke Nitz, Auf der Heide 5
Bertold Greschek, Auf der Heide 6
Georg Lindner, Auf der Heide 7
Monika und Peter Lindner, Auf der Heide 8
Eva und Dietrich Stanjeck, Auf der Heide 9
Gerhard und Margret Makswitat, Auf der Heide 10,
Joachim Friedrich, Auf der Heide 23
Brigitte und Klaus Eisen, Auf der Heide 24
A. Eckstein, Auf der Heide 25 und 26
Norbert Metzing, Auf der Heide 27
- Eigentiimer von betroffenen Grundstiicken des Wochenendhausgebietes ,,Auf
der Heide* - vom 24.12.1996

Durch lhre geplante Anderung der Ziff. 7 des Bebauungsplanes werden unsere Be-
lange erheblich beriihrt und wir protestieren dagegen mit allen uns rechtlich zuste-
henden Mitteln.

Begriindung:

1. Wir haben vor tber 10 Jahren unsere Grundstiicke zu Erholungszwecken
unter der Bedingung erworben, daf} es sich um ein bewaldetes Gebiet han-
delt.

Unter den jetzt geplanten Auflagen sinkt der Erholungswert unserer Grund-
stiicke erheblich. Die meisten von uns hatten sich dann Grundstiicke andern-
orts gekauft, wo nicht fur Ubertriebenen Brandschutz Naturvernichtung ver-
langt wird.

2. Der betroffene 20 m breite Pflanzschutzstreifen enthalt auf den meisten
Grundstticken den gesamten Baumbestand, da sich auf dem Rest der
Grundstlicke die Hauser und Vorgarten befinden.



o Viele von uns haben im Verlauf von mehr als 10 Jahren den vorhandenen
Baumbestand, auch zum Wohle der bei uns noch zahlreich vertretenen Tier-
welt, liebevoll gepflegt bzw. fiir viel Geld auch noch Nadelgehélze angepflanzt.
Die Baume tragen zur Klimaverbesserung bei, da sie im Sommer Schatten
spenden und im Winter die kihlen Winde abhalten.

4. Wir sind der Meinung, daB jeder Mensch sténdig in latenter Gefahr lebt. Na-
turlich ware es flur den Brandschutz sicherer, den gesamten Nadelwald im
Umkreis von Siedlungen abzuholen. Es ware auch sicherer fir uns, wenn wir
unsere Holzhauser gegen einen Waldbrand mit einem Betonwall umgeben
wirden. Man mifte den Kfz-Verkehr verbieten, damit wir nicht in Unfélle
verwickelt und verletzt oder getétet werden.

Auch durch einen Flugzeugabsturz kénnten wir nicht ums Leben kommen,
wenn wir ab sofort den Luftverkehr verbieten wirden. Das waren einige Bei-
spiele, wo Uberall abstrakte Gefahren lauern.

8. Wir fihlen uns keiner konkreten Brandgefahr ausgesetzt, wenn unsere Nadel-
geholze erhalten bleiben. Auf dem hiesigen Areal befindet sich im Falle eines
Falles ein groRer ,Feuerléschteich®, Hydranten sind ebenfalls vorhanden, so-
wie ein ergiebiger Brunnen auf der landwirtschaftlichen Flache westlich unse-
res Gebietes, die ebenfalls mit einer Breite von ca. 80 m einen gewissen
Brandschutz bieten durfte.

Daf fur einen WaldgroRbrand nicht einmal der bereite Elbe-Seitenkanal ein
uniiberwindbares Hindernis darstellt, wissen wir alle. Der 20 m breite Schutz-
streifen dirfte also nur eine ,Alibi-Funktion® fiir den Brandschutzprifer bedeu-

ten.
6. Notfalls wirden wir einem ,Kompromif3“ zustimmen:
a) Im 20 m Pflanzschutzstreifen ist der Baumbestand vollstéandig zu erhal-

ten.
Abgestorbene Nadelbdume sind nur durch Laubbdume zu ersetzen.
b) Trockene Aste und leicht brennbares Unterholz ist zu entfernen.

C) Eine Neuanpflanzung von Kiefern ist nicht gestattet.

7. Bitte bedenken Sie, daR sich die meisten Bewohner unserer Siedlung im fort-
geschrittenen Lebensalter befinden. DaR aus einem jetzt neu gepflanzten Ge-
hélz ein sauerstoffspendender ,richtiger* Baum wird, wiirden viele nicht mehr
erleben.

,Zu fallen einen schénen Baum,
braucht's eine halbe Stunde kaum.

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.*
(E. Roth)

Lassen Sie daher bitte unsere Baume leben. Auch die Meisen, Kleiber, Spechte,
Baumlaufer, Dompfaffe, Griin- und Buchfinken, Goldammern, Trauerfliegenschnap-
per, Eidechsen, Blindschleichen, Kreuzottern, Frésche und Kréten werden es ihnen
danken.



J. M. Herborn, Auf der Heide 12

l. u. A. Petersmann, Auf der Heide 13

Lothar Schneider, Auf der Heide 15

Kathrin Schumacher, Auf der Heide 16

Manfred Breit, Auf der Heide 17

Brendel, Auf der Heide 20

- Bewohner des ,Innengebietes” vom Wochenendgebiet ,,Auf der Heide", Gru-
Rendorf

Auch wir haben Interesse daran, da unser Umfeld so bleibt, wie es ist und prote-
stieren gegen ein Abholzen der Nadelbdume.

2. Monika und Peter Lindner - vom 17.12.1996

Ihr 0.g. Schreiben haben wir erhalten.

Hierdurch teilen wir Ihnen mit, daR wir das Grundsttick in Gruendorf, Auf der Heide
Nr. 8, im Februar 1994 kauflich erworben haben.

Seit dieser Zeit haben wir umfangreiche ,Austauschbepflanzungen® zum Schutz der
Bewohner vor einer Brandgefahrdung vorgenommen (in Form von Laub- und Obst-
baum- sowie Buschbepflanzungen).

Auf unserem Grundstiick befinden sich noch drei einzeln stehende hohe Kiefern mit
einem Stammdurchmesser von mind. 30 cm, welche von der Beseitigungspflicht
ausgenommen sind.

Sollte eine Begutachtung durch Ihre Institution notwendig sein, bitten wir Sie, sich mit
uns wegen eines Termines in Verbindung zu setzen.

3. Landwirtschaftskammer Hannover, Forstamt Gifhorn
-vom 14.01.1997

Nach Besichtigung durch den 6rtlich zustandigen Bezirksforster wird folgende Stel-
lungnahme abgegeben:

Das benannte Wochenendhausgebiet ist auf zwei Seiten von Wald umgeben. Die
derzeitige Bestockung besteht aus einer Kiefernmonokultur unterschiedlichen Alters,
wobei der Anteil der jiingeren Altersstufe (20 - 50 Jahre) tberwiegt. Von dieser Al-
tersstufe geht eine starke Waldbrandgeféhrdung aus. Die aktuelle Bebauung reicht
bis direkt an diese Zone heran und ist daher stark brandgeféhrdet. Ebenso geht von
der Bebauung und ihren Anwohnern eine Brandgefahrdung fiir den Wald aus, be-
sonders in den Sommermonaten.

Aus diesen Griinden wird die Anlage eines 20 m breiten Waldbrandschutzstreifens
aus einheimischen Laubgehdélzen empfohlen.

Von einer Beibehaltung des vorhandenen Baumbestandes auf dem nach derzeitiger
Bebauungsplanfestsetzung ausgewiesenen Pflanzschutzstreifen ist daher dringend
angeraten.



4. Eva-Marie und Deitrich Stanjeck - vom 16.01.1997

Wie heute mit Ihnen tel. besprochen, anbei unsere Stellungnahme, da die gemein-
schaftliche Aufzerung noch nicht vorliegt.

Beim Kauf unseres Grundstiickes im Jahr 1989 war hauptentscheidend, dal} es sich
um ein W a | d -Grundstlick handelte!

Die Vorschrift im Bebauungsplan, einen 20 m Gringtrtel im hinteren Bereich stehen
zu lassen, kam uns nur entgegen: es ist die W e s t-Seite unseres Grundsticks, d.h.
Da in erster Linie Westwind herrscht, halten die Baume Wind (Sturm), Regen, vor
allem aber Schnee ab. Wir haben vom Terrassen- bzw. Ef3platz aus den direkten
Blick auf reges Treiben in den Bdumen:

Eichhérnchen, Eichelhdher, Buntspecht (Vogel des Jahres - und nistet bei
uns!), Amseln, Drosseln, Rotkehlchen, Kleiber, Bachstelzen, Rot-
schwanzchen, Dompfaff, Trauerschnapper, Schwalben, Buchfinken, Grinfin-
ken, Haubenmeise, Tannenmeise, Kohimeise, nistende Ringeltauben und so-
gar ein Zaunkdnig tummeln sich taglich darin!

Der direkte Schatten an stark sonnigen Tagen ist einfach herrlich und sehr erholsam!
Die gute, reine Luft, die durch die Badume bewirkt wird, ist ebenfalls ein gesundheitli-
cher Faktor!

Wir sehen ein, dal die Brandgefahr durch die Baume grof} ist, dabei geben wir aber
zu bedenken, daf nicht nur die angeschriebenen Grundstiicke ,Auf der Heide" in
Frage kommen, sondern diese MaRnahme noch mehr Anlieger betrifft!!

Aber vor allem erhebt sich die Frage: ,W e r tragt die Kosten dieser Aktion??

Wir bitten zunachst um den Besuch eines Sachverstandigen, der vor Ort entschei-
det, welche Baume durch die Bebauungsplan-Anderung tiberhaupt gemeint
sind!

Bitte, senden Sie uns zunachst, wie versprochen, die Auflistung der heimischen Ge-
hélze.

Landkreis Gifhorn - vom 16.01.1997

Zu o.g. Bebauungsplananderung habe ich weder besondere Anregungen zu geben
noch mache ich Bedenken geltend.

Verfahrensvermerk

Diese Begriindung zum Bebauungsplan ,Auf der Heide“, 2. Anderung, wurde nach
Durchfiihrung des Beteiligungsverfahrens gem. § 13 BauGB beschlossen. Sie wurde
unter Beriicksichtigung der beim Beteiligungsverfahren eingegangenen Einwendun-
gen angepalt.

Westerbeck, den 11.12.1997

Gemeindedirektor



	B-Plan 'Auf der Heide 2. Änderung', Grußendorf
	Begründung B-Plan 'Auf der Heide 2. Änderung' Grußendorf

